
Information für unsere Badegäste in Pleinting und Vilshofen 

Die Freibäder in Vilshofen und Pleinting werden am Freitag, 28. Mai 2021 ab 9 Uhr unter Vor-
gabe verschiedener Corona-Beschränkungen geöffnet.  

Saisonkarten werden mit einem Nachlass von 25 % auf den regulären Preis ab Freitag, 28. 
Mai 2021 jeweils an der Freibadkasse in Vilshofen und Pleinting angeboten. 

Wichtige Information: Allgemein gelten auch für diese Öffnungsschritte die Erleichterungen für 
Genesene und Geimpfte in Bezug auf Testpflicht und Kontaktbeschränkungen. Die Test-
pflicht entfällt mit einer stabilen 7-Tages-Inzidenz unter 50. Dies ist in Vilshofen seit 
Samstag, 29. Mai 2021 der Fall.   

Aufgrund behördlich vorgegebener maximal zulässiger Besucherzahlen wird es an manchen 
Tagen zur vorübergehenden Schließung kommen. Der Zugang ist dann auch für Saisonkar-
tenbesitzer nicht möglich. 

Der Besucher wird am Zugangsbereich darauf hingewiesen, dass bei Kontakt mit einer Person 
innerhalb der letzten 14 Tage mit einer bekannten/nachgewiesenen Infektion von Covid-19, 
sowie unspezifischen eigenen Allgemeinsymptome er vom Badebetrieb ausgeschlossen wird. 

Für die Besucher besteht Anmelde- und Dokumentationspflicht (einer Person je Hausstand). 
Vorlagen für den Besuch werden an der Kasse ausgelegt und sind unter der Rubrik „Aktuelles“ 
zum downloaden bereitgestellt. Vorausgefüllte Zettel mit Name und Telefonnummer können 
an der Kasse abgegeben werden. 

Viren, wie z. B. die Grippe- und Corona-Viren, können nach derzeitigem Wissensstand nicht 
über das Badewasser übertragen werden. Die wichtigsten Maßnahmen zur individuellen Prä-
vention einer Infektion mit Viren bestehen in der Einhaltung der Abstandsregeln, einer Husten- 
und Nies-Etikette sowie einer gründlichen Handhygiene.  

Wir werden aus Vorsorgegründen unsere Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen verstär-
ken und insbesondere eine Wischdesinfektion von Handgriffen und Türklinken vornehmen. 
Falls sich die Ansteckungslage in unserer Stadt wieder ändern sollte, werden wir in Abstim-
mung mit den Gesundheitsbehörden weitere Maßnahmen ergreifen und Sie darüber informie-
ren. Die nachfolgenden Auflistungen können je nach Anforderungen und Verhalten der Bade-
gäste jederzeit geändert oder ergänzt werden und erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf 
Vollständigkeit. 

Wir bitten Sie, folgende weitere Maßgaben zu beachten: 

Allgemeine Grundsätze und Verhalten im Bad 

 Bodenmarkierungen mit 1,5 m Abstand für wartende Besucher beachten. 
 In gekennzeichneten Bereichen (Kassen-, Eingangs-, Innenbereich) besteht Masken-

pflicht. 
 Betreten Sie den Beckenumgang nur unmittelbar vor der Nutzung z. B. der Becken, 

Sprunganlagen oder Wasserrutschen. 
 Abstandsregelungen und -markierungen im Bereich von z. B. Wasserrutschen, Sprung-

anlagen sind zu beachten. 
 Verlassen Sie das Schwimmbecken nach dem Schwimmen, damit die maximale Anzahl 

der Personen in den Becken eingehalten werden kann. 



 Verlassen Sie das Schwimmbad nach der Nutzung unverzüglich und vermeiden Sie Men-
schenansammlungen vor der Tür und auf dem Parkplatz. 

 Der Verzehr von Speisen der Gastronomie ist nur auf den dafür vorgesehenen, bzw. ge-
kennzeichneten Flächen gestattet. 

 Zutritt zu den Spielplätzen ist nur in Begleitung der Eltern, die für die Einhaltung der Ab-
standregeln ihrer Kinder verantwortlich sind, gestattet. 

 Anweisungen des Personals oder weiterer Beauftragter ist Folge zu leisten. 

 

Allgemeine Hygienemaßnahmen  

 Personen mit einer bekannten/nachgewiesenen Infektion durch den Corona-Virus ist der 
Zutritt nicht gestattet. Dies gilt auch für Badegäste mit Verdachtsanzeichen.  

 Waschen Sie Ihre Hände häufig und gründlich (Handhygiene). 
 Nutzen Sie die Handdesinfektionsstationen im Eingangsbereich und an anderen Über-

gängen, an denen das Händewaschen nicht möglich ist. 
 Husten und Niesen Sie in ein Taschentuch oder alternativ in die Armbeuge (Husten- und 

Nies-Etikette). 
 Duschen Sie vor dem Baden.  
 Masken müssen nach den behördlichen Vorgaben in den gekennzeichneten Bereichen 

getragen werden. 

 

Maßnahmen zur Abstandswahrung 

 Halten Sie in allen Räumen die aktuell gebotenen Abstandsregeln (z. B. Abstand 1,5 m) 
ein. In den gekennzeichneten Räumen bzw. an Engstellen warten Sie, bis die maximal 
angegebene Zahl der anwesenden Personen unterschritten ist. 

 Duschbereiche (sofern geöffnet) und WC-Bereiche dürfen nur von maximal 2 Personen 
betreten werden. 

 In den Schwimm- und Badebecken gibt es Zugangsbeschränkungen. Beachten Sie bitte 
die ausgestellten Informationen und die Hinweise des Personals. 

 In den Schwimm- und Badebecken muss der gebotene Abstand selbstständig gewahrt 
werden. Vermeiden Sie Gruppenbildungen, insbesondere am Beckenrand und auf der 
Beckenraststufe. 

 In den Schwimmerbecken muss in den abgegrenzten Bereichen in der vorgegebenen 
Richtung im Kreis geschwommen werden.  

 Achten Sie auf die Beschilderungen und Anweisung des Personals. 
 Planschbecken dürfen nur unter der Wahrung der aktuellen Abstands- sowie Gruppenre-

geln genutzt werden. Eltern sind für die Einhaltung von der Abstandregeln ihrer Kinder 
verantwortlich. 

 Vermeiden Sie auf dem Beckenumgang enge Begegnungen und nutzen Sie die gesamte 
Breite (in der Regel 2,50 m) zum Ausweichen. 

 Vermeiden Sie an Engstellen (Durchschreitebecken, Verkehrswegen) enge Begegnungen 
und warten Sie gegebenenfalls, bis der Weg frei ist. 

 Halten Sie sich an die Wegeregelungen (z. B. Einbahnverkehr), Beschilderungen und Ab-
standsmarkierungen im Bad. 


